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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Universitätsgesetz 2002  
geändert wird - UG 
Begutachtung 
Schreiben vom 1.10.2014, GZ BMWFW-52.250/0144-WF/IV/6/2014 
Stellungnahme 
 
 
Unabhängig von der Stellungnahme des Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramtes 

gibt das Präsidium folgende Stellungnahme ab.  

 
Zu Z 21(§ 30a): 
§ 30a Abs. 1 sollte wie Folgt lauten (Änderungen unterstrichen): 

 
§ 30a. (1) Für Zwecke der medizinischen Forschung und sterbefallbezogener Analysen darf die Bundesanstalt 

Statistik Österreich wissenschaftlichen Einrichtungen nach Vereinbarung der konkreten Anwendungsbereiche und 
eines angemessenen Kostenersatzes das Sterbedatum und die Todesursache von Betroffenen sterbefallbezogener 
Analysen übermitteln. Die wissenschaftlichen Einrichtungen und deren Angehörige unterliegen hinsichtlich der 
Sterbedaten einer dieser Daten der Geheimhaltungspflicht gemäß § 17 Abs. 3 Bundesstatistikgesetz 2000,BGBl I 
Nr. 163/1999, und dürfen diese Daten ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwenden. 

 

Begründung: 
 
Aus den Erläuterungen zu dieser Bestimmung ergibt sich klarer als aus dem Wortlaut 

des § 30a Abs. 1 der eigentliche Normzweck. Es wurden daher entsprechende 

Änderungen vorgenommen. Abs. 1 soll lediglich der Bundesanstalt eine Ermächtigung 

einräumen, die Sterbedaten für wissenschaftliche Zwecke weitergeben zu dürfen; daher 

wurde das Wort „kann“ im 1. Satz durch das Wort „darf“ ersetzt. 
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Die im 2. Satz vorgesehene Geheimhaltungspflicht ist unbestimmt. Es wurde daher an 

die Geheimhaltungsbestimmung des § 17 Abs. 3 Bundesstatistikgesetz 2000 

angeknüpft. Dadurch ist eine durchgängige einheitliche Geheimhaltungsregelung von 

der Bundesanstalt bis zur wissenschaftlichen Einrichtung, die die Sterbedaten erhält, 

sichergestellt. 

 

Beilagen 
 

27. Oktober 2014 
Für den Bundeskanzler: 

LUCZENSKY 
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